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Am 29. Dezember 2017 wurde der 3. Aufruf „Vitale Dorfkerne und Ortszentren 
veröffentlicht. Für die sächsischen LEADER-Gebiete stehen erneut 10 Millionen 
Euro bereit. Diese werden wie in der Vergangenheit nach dem „Windhundprinzip“ 
bearbeite und bewilligt. 

 

Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden für folgende Fördergegenstände: 

1. Neugestaltung zentraler Multifunktionsflächen, Freiflächen und Plätze ein-
schließlich ihrer Nebenanlagen 

2. Abbruch und Rückbau ruinöser Bausubstanz in zentralen Ortsbereichen mit 
Folgenutzung als öffentliche Freifläche 

3. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden zur Erhaltung, Schaffung und 
Kombination zentraler öffentlicher Einrichtungen und der Grundversorgung 
einschließlich zugehöriger Freianlagen 

4. Rückbau brachgefallener Kleingärten mit naturnaher Folgegestaltung 

 

Der Fördersatz beträgt 75%. 

 

Die Zuwendung beträgt mindestens 75.000 Euro für Vorhaben der Fördergegen-
stände 1 bis 3 und mindestens 5.000 Euro für Vorhaben des Fördergegenstandes 4. 

 

Einzureichen sind die Anträge bei den zuständigen Landratsämtern mit einem po-
sitivem Beschluss unseres LEADER-Koordinierungskreises. D.h., dem Regionalma-
nagement müssen in Vorbereitung der Beschlussfassung die kompletten Antrags-
unterlagen vorliegen. 

LEADER-Informationsveranstaltung für Kommunen 

Die jährliche Informationsveranstaltung für Kommunen findet auch dieses Jahr 
zu Beginn des Jahres statt: 

Termin:  17. Januar 2018 

Zeit:  10.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr 

Ort:  Stadtverwaltung Schwarzenberg, Ratssaal 
  Straße der Einheit 20 
  08340 Schwarzenberg 
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Der Verein Zukunft Westerzgebirge e.V. ruft nachfolgende 3 Maßnahmen zur Umsetzung der LEADER-
Entwicklungsstrategie auf. Die Einreichefrist endet am 02. März 2018 um 10.00 Uhr. 

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor der Einreichung Ihres Vorhabens einen Beratungstermin beim Regional-
management zu vereinbaren. 

Ausführliche Informationen zu den Aufrufen finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.zukunft-westerzgebirge.eu/aufrufe 

  Maßnahme Antragsberechtigt sind Budget 

 A.1.2  
Barrierereduktion in öffentlichen Räumen so-
wie Gestaltung von Freianlagen und Plätzen 

 
Gebietskörperschaften, 
Kirchen 

 
270.000 € 

 C.2.3 
Erhalt von gebietstypischen Landschaftsele-
menten 

 
Gebietskörperschaften, 
Kirchen, Vereine 

 
220.000 € 

 Z.1.3 
Konzeptionelle Vorbereitung, Begleitung von 
prozessbegleitenden Vorhaben sowie Qualifi-
zierung von LEADER-Akteuren 

 
Unternehmen 

 
500.000 € 

Anlässlich des Vereinsjubiläums ist eine Broschüre erschienen. Da-
rin werden sowohl die LEADER-Region als auch beispielhafte Pro-
jekte der Regionalentwicklung vorgestellt.  

Aktuelle Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben 

Vereinsbroschüre erschienen 



Die MitarbeiterInnen unseres Regionalmanage-
ments sind die ersten Ansprechpartner. Diese 
beraten Sie umfassend, begleiten Sie in der 
Vorbereitungs-, Antrags– und Umsetzungspha-
se oder unterstützen Sie ggf. bei der Suche 
nach weiteren Finanzierungs– und Fördermög-
lichkeiten. 

 

Lokale Aktionsgruppe Westerzgebirge 
Träger des Regionalmanagements 
Schneeberger Str. 49 
08324 Bockau 
 

  03771 - 719 60-40 und -41 

 03771 - 43010210 

  info@zukunft-westerzgebirge.eu 

Zukunft Westerzgebirge e.V. 
Der Verein Zukunft Westerzgebirge e.V. 
sieht sich als öffentlich-private Partner-
schaft und verkörpert die Lokale Aktions-
gruppe (LAG) der LEADER-Region West- 
erzgebirge. In der LAG als dynamischer 
Zusammenschluss können alle an der  
Regionalentwicklung interessierten (ju-
ristischen und natürlichen) Personen 
mitwirken. Eine breite Beteiligung der 
Bürger ist Kern der Strategie und auch 
unabhängig von der Zugehörigkeit in der 
LAG (zum Beispiel im Rahmen themati-
scher Arbeitsgruppen) möglich. 

Sie haben Ideen oder Fragen zu 
LEADER?    
  

www.zukunft-westerzgebirge.eu 
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Zuständig für die Durchführung der ELER-Förde-
rung im Freistaat Sachsen ist das Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Referat 
Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde. 


